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Gem einde U nterm erzbach

16.03.2023Fassung vom

Marktplatz 8
96190 U nterm erzbach

Planzeichnung

Gem einde U nterm erzbach
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Solarpark W egleite"
m it integriertem  Vorhaben- und Erschließungsplan

Gem arkung:
Flurstücksnum m er:

Gleusdorf
890 und 891

Vorhaben- und Erschließungsplan
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Schemazeichnung

Maßstab 1:1.000

Maßstab 1:50.000

Maßstab 1:2.000

Verfahrensvermerke  
Der Gem einderat hat in seiner S itzung vom  22.02.2021 gem äß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Beschluss w urde am  18.08.2021 ortsüblich bekannt gem acht. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem äß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentw urf des Bauleitplans in der Fassung 
vom  02.08.2021 hat in der Z eit vom  23.08.2021 bis 01.10.2021 stattgefunden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 1 BauGB für den 
Vorentw urf des Bauleitplans in der Fassung vom  02.08.2021 hat in der Z eit vom  18.08.2021 bis 01.10.2021 
stattgefunden. 
 
Der Entw urf des Bauleitplans m it den in der Präam bel aufgeführten Bestandteilen in der Fassung vom  01.08.2022 w urde 
gem äß § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom  29.09.2022 bis 03.11.2022 öffentlich ausgelegt.  
 
Z u dem  Entw urf des Bauleitplans m it den in der Präam bel aufgeführten Bestandteilen in der Fassung vom  01.08.2022 
w urden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem äß § 4 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom  28.09.2022 
bis 07.11.2022 beteiligt. 
 
Der Vorhabenträger hat sich m it U nterzeichnung des Durchführungsvertrags am  xx.xx.20xx gem äß § 12 Abs. 1 BauGB 
verpflichtet. Der Gem einderat hat m it Beschluss vom  03.04.2023 den Bauleitplan gem . § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung 
vom  16.03.2023 als S atzung beschlossen.  
U nterm erzbach, den ………………………………….. 
       (S iegel) 
…………………………………………………….. 
Helm ut Dietz, 1. Bürgerm eister 
 
Ausgefertigt  
U nterm erzbach, den ………………………………….. 
       (S iegel) 
…………………………………………………….. 
Helm ut Dietz, 1. Bürgerm eister  
 
Der S atzungsbeschluss zu dem  Bauleitplan w urde am  ……………………… gem äß §  10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gem acht. Der Bauleitplan m it Begründung w ird seit diesem  T ag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gem einde zu jederm anns Einsicht bereitgeha lten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Bauleitplan ist da m it in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des §  44 Abs. 3 S atz 1 und 2 sow ie Abs. 4 BauGB und die 
§ § 214 und 215 BauGB w ird hingew iesen. 
U nterm erzbach, den ………………………………….. 
       (S iegel) 
…………………………………………………….. 
Helm ut Dietz, 1. Bürgerm eister 
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Anpflanzung S träucherª«

Zeichnerische Festsetzungen

Z uw egung

Höhenlinie (DGM)583

Flurstücksnum m er210

Flurstücksgrenze

Einfahrtsbereich

< < Z aun /Einfriedung

EEEEE
EEEEE
EEEEE

EEEEE
EEEEE
EEEEE Blühfläche

44

4 4 4 4 444 44444 Flächen für Maßnahm en zum  S chutz, 
zur Pflege und zur Entw icklung von 
Boden, Natur und Landschaft
(ökologische Ausgleichsflächen)

Geltungsbereich des 
Bebauungsplans

Baugrenze

66
6 6 6 6 6 6666 666666 Fläche zum  Erha lt

Private Grünflächen

Vorhabenträger: GU T  Haßberge m bH

3. Einfriedung 
Die gesa m te Photovoltaikanlage ist einzufrieden. Z u öffentlichen S traßenraum  und Grundstücken, die nicht vom  
Geltungsbereich um fasst sind, ist ein Abstand von m indestens einem  Meter einzuha lten. Z ulässig sind ausschließlich Z äune 
ohne Sockel m it den gem äß Maß der baulichen Nutzung festgesetzten Abm essungen. Die Einfriedung der zeichnerisch als 
ökologische Ausgleichsfläche festgesetzten Fläche ist unzulässig. 
Die zulässige Höhe der Einfriedung (HZ aun*) w ird m it m ax. 2,3 Metern ab Oberkante des natürlichen Geländes festgesetzt. 
Auf bis zu 30 Prozent der Einfriedungslänge ist eine geländebedingte Ü berschreitung von HZ aun um  bis zu 0,5 Meter zulässig. 
Der Abstand zw ischen der U nterkante der Z aunm atte (BAKleintier*) und der Oberkante des natürlichen Geländes w ird m it 0,15 
Metern festgesetzt. Auf bis zu 50 Prozent der Einfriedungslänge ist eine geländebedingte U nterschreitung um  bis zu 0,10 
Meter zulässig. Auf w eiteren bis zu 30 Prozent der Einfriedungslänge ist eine geländebedingte U nterschreitung um  bis zu 
0,15 Meter zulässig. Diese Festsetzung findet keine Anw endung auf Bauteile der Einfriedung, die zur Abw ehr des W olfes 
dienen.  
*HZ aun und BAKleintier sind in der S chem azeichnung dargestellt 
 
4. Grünordnung mit Pflegemaßnahmen 
Sondergebiet und private Grünfläche 
Auf den zeichnerisch als S ondergebiet und private Grünfläche festgesetzten Flächen ist nach der Ü bergabe aus der 
landw irtschaftlichen Vornutzung extensives Grünland zu entw ickeln. Abhängig von der Vegetation der Vornutzung ist der 
Z ielzustand durch Ansaat, Nachsaat oder Pflege herzustellen. Z ulässig ist hierzu gebietseigenes S aatgut oder 
Mähgutübertragung von geeigneten Spenderflächen. Die festgesetzten Flächen sind durch extensive Bew eidung zu pflegen. 
Alternativ ist Mahd oder Mulchen zulässig. Sofern nicht zur Beseitigung einer m öglichen Brandlast oder Verschattung ein 
früherer S chnittzeitpunkt notw endig ist, hat der erste S chnitt nicht vor dem  01.07. eines jeden Jahres zu erfolgen. Der Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzm itteln ist nicht zulässig. 
 
Ökologische Ausgleichsflächen 
Auf den zeichnerisch als Flächen für Maßnahm en zum  S chutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzten Flächen ist nach der Ü bergabe aus der landw irtschaftlichen Vornutzung extensives Grünland zu 
entw ickeln. Abhängig von der Vegetation der Vornutzung ist der Z ielzustand durch Ansaat, Nachsaat oder Pflege 
herzustellen. Z ulässig ist hierzu gebietseigenes S aatgut oder Mähgutübertragung von geeigneten Spenderflächen. Die 
festgesetzten Flächen sind durch Bew eidung zu pflegen. Alternativ ist Mahd m it Abfahrt des Mähguts zulässig, wobei der 
erste S chnitt nicht vor dem  01.07. eines jeden Jahres erfolgen darf. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzm ittel ist 
nicht zulässig. 
 
Anpflanzungen  
Die Anpflanzung hat unter Verw endung von gebietseigenem  Pflanzgut (Mindestpflanzqualität S träucher: gebietsheim isch 
zertifiziert, 3-m a l verpflanzt, 60-100 cm  hoch)  gem äß den zeichnerischen Festsetzungen spätestens in der auf die Errichtung 
der Photovoltaikanlage folgenden Pflanzperiode zu erfolgen, wobei von festgesetzten S tandorten von Einzelpflanzen und 
Pflanzgruppen im  Z uge der grünordnerischen Ausführungsplanung geringfügig abgew ichen w erden kann. S träucher sind 
auf m indestens 40 Prozent der festgesetzten Fläche in einem  Pflanzraster von 1,5 m  x 1,5 m  (m indestens zw eireihig) zu 
pflanzen und pro 20 S tück, um  einen leichten Heister zu ergänzen. Hierbei ist auf eine strukturreiche Gruppierung unter 
ausgew ählter Verw endung der Arten (Feldahorn; Hainbuche; Z w eigriffliger W eißdorn; Eingriffliger W eißdorn; Kornelkirsche; 
Roter Hartriegel; Hasel; Pfaffenhütchen; Rote Heckenkirsche; Liguster; S chlehe; W ildrose; W eide; gew öhnlicher S chneeba ll, 
Mindestqua lität: 3x verpflanzt, S ta m m um fang 7-8 cm ) zu achten. Die Anpflanzungen sind zu pflegen, wobei ein notw endiger 
Rückschnitt oder auf S tock setzen nicht zw ischen dem  01. März und dem  30. S eptem ber eines jeden Jahres erfolgen darf. 
Z usätzlich sind vereinzelt gebietsheim ische, alte S treuobstbäum e anzupflanzen (Pflanzqualität H, m ind. S ta m m um fang 8-
10 cm , Pflanzabstand 10 m ). Ausgefa llene Pflanzen sind artgleich zu ersetzen. Der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzm ittel ist nicht zulässig. 
 
 
 

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
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CEF - Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs
Flurstücksnummer 1869, Gemarkung Recheldorf
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Blühfläche 
Auf den zeichnerisch als Blühflächen festgesetzten Flächen sind nach der Ü bergabe aus der landw irtschaftlichen Vornutzung 
artenreiche S äum e und S taudenfluren zu entw ickeln. Abhängig von der Vegetation der Vornutzung ist der Z ielzustand durch 
Ansaat, Nachsa at oder Pflege herzustellen. Z ulässig ist hierzu gebietseigenes S aatgut oder Mähgutübertragung von 
geeigneten Spenderflächen. Die Mahd hat unter Belassen von 20% Altgras im  August zu erfolgen. Der Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzm ittel ist nicht zulässig. 
 
Vollzug der anzulegenden Anpflanzungen, Grün- und Ausgleichsflächen 
Der Vorhabenträger ist verpflichtet, die im  U m w eltbericht bzw. in der U m w eltverträglichkeitsstudie festgelegten Ausgleichs- 
und Ersatzm aßnahm en bis spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahm e der Photovoltaikanlage durchzuführen. 
 
5. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen  
Die Durchführung der Baufeldräum ung hat noch vor Beginn der Vogelbrutzeit, also vor Anfang März oder unm ittelbar im  
Anschluss einer landw irtschaftlichen Bew irtschaftungsm aßnahm e, zu erfolgen. Ansonsten m uss über eine Kontrolle durch 
eine ökologische Baubegleitung geprüft w erden, ob auf der Planungsfläche Brut stattfindet. Mit Ausnahm e nächtlicher 
unverm eidbarer Errichtungs- und U nterha ltungsarbeiten ist auf eine Beleuchtung der Anlage zu verzichten. 
 
6. CEF-Maßnahme außerhalb des Geltungsbereichs 
Auf der Fläche (Gem arkung Recheldorf, Flurstücknum m er 1869) ist der potenziellen Habitatverlust eines Brutpaars der 
Feldlerche zu kom pensieren. Auf einer Fläche von insgesa m t 0,5 ha sind im  Verhältnis 50:50 eine Blühfläche und eine 
Ackerbrache m it einer jew eiligen Mindestbreite von 10 m  anzulegen. Z u Vertika lstrukturen w ie Einzelbäum en und -
sträuchern, sow ie zu Feldw egen, ist ein Abstand von 50 m  einzuha lten. Alle drei Jahre m üssen die Flächen von Blühstreifen 
und Ackerbrache gew echselt w erden. Eine Bodenbearbeitung darf nur zw ischen dem  1.9. und dem  15.3. erfolgen.  Die 
Einsaat der Blühfläche erfolgt m it Regiosaatgut und m it nur 50-70% der regulären Menge. Rohbodenstandorte m üssen 
erha lten w erden. Der Blühstreifen ist alle zw ei Jahre zu m ähen, das Mahdgut ist abzufahren.  
 
7. Grundwasserschutz  
Die Reinigung der Paneele hat ohne den Einsatz von chem ischen Reinigungsm itteln zu erfolgen. 
 

Hinweise  
U m  die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu erhalten und Erosion zu verringern, sind baubedingte Bodenverdichtungen 
(z.B. durch schw eres Gerät) auf ein absolutes Minim um  zu reduzieren.“ 
Sollten bei den Aushebungsarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt w erden, die auf eine schädliche 
Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverw a ltungsbehörde) 
zu benachrichtigen  
Mutterboden ist in nutzbarem  Z ustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Ü berschüssiger 
Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter U nterboden sind m öglichst nach den Vorgaben der §12 BBodenS chV zu 
verw erten.  
Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige U nterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht 
zw ischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und m öglichst w ieder seiner Nutzung zuzuführen.  
 

CEF-Maßnahm en außerha lb des Geltungsbereichs
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Landschaftsschutzgebiet (LS G-BAY-05)

Anbauverbotszone (15 Meter)

W echselrichter-/Transform atorstation
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¤¡ Anpflanzung Bäum e

¤¢ Erha ltung Bäum e

S ondergebiet Photovoltaikþi

Präambel 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus: 

 Planzeichnung m it Festsetzungen und Hinw eisen durch Planzeichen 
 T extliche Festsetzungen 
 Vorhaben- und Erschließungsplan 

 
Beigefügt sind: 

 Begründung m it U m w eltbericht 
 S pezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Textliche Festsetzungen 
1. Art der Nutzung 
Das sonstige Sondergebiet Photovoltaik dient der S trom erzeugung aus Sonnenenergie (Photovoltaikanlage). Folgende 
Anlagen, Nebenanlagen und Nutzungen sind zulässig: 
 

Hauptanlagen 
nur innerha lb der Baugrenzen: 
 Photovoltaikm odule m it Funda m entierung, U nterkonstruktion, W echselrichtern und Verkabelung  
Nebenanlagen 
 Einfriedung  
 Innere Erschließung in w assergebundener Form  
nur innerha lb der Baugrenzen: 
 Betriebsgebäude m it Anlagen, die der Ü bertragung und U m spannung von Energie dienen 
 Betriebsgebäude m it Anlagen, die der Speicherung von Energie dienen 
 U nterstände für W eidetiere  
Nutzung 
 Pflege durch Bew eidung 
 Maßnahm en zur ökologischen Aufw ertung der Flächen 
nur innerha lb der Baugrenzen: 
 Energiegew innung, Energieum w andlung und Energiespeicherung 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
Grundflächenzahl 
Für die Haupt- und Nebenanlagen beträgt die Grundflächenzahl 0,8 wobei durch Nebenanlagen nicht m ehr als 10 Prozent 
der Sondergebietsfläche in Anspruch genom m en w erden dürfen. Bei den Photovoltaikm odulen bem isst sich die 
Grundfläche nach der Horizontalprojektion.  
 
Maximale Höhen 
Die zulässige Höhe der Hauptanlagen (HModul*) w ird m it 3,5 Metern ab Oberkante des natürlichen Geländes festgesetzt. Auf 
bis zu 30 Prozent der Sondergebietsfläche ist eine geländebedingte Ü berschreitung von HModul um  bis zu 1,0 Meter zulässig.  
 
Die zulässige Höhe der Nebenanlagen (Firsthöhe bei S attel- und Pultdächern, W andhöhe bei Flachdächern sow ie m axim a le 
Bauteilhöhe bei sonstigen Anlagen) w ird m it 4,5 Metern ab Oberkante des natürlichen Geländes festgesetzt. 
 
Minimale Bodenabstände 
Der Abstand zw ischen der U nterkante der Module und der Oberkante des natürlichen Geländes (BABew eidung*) w ird m it 0,7 
Metern festgesetzt. Auf bis zu 30 Prozent der Sondergebietsfläche ist eine geländebedingte U nterschreitung von BABew eidung 
um  bis zu 0,2 Meter zulässig. 
*HModul und BABew eidung sind in der S chem azeichnung dargestellt 
 
 

Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntm achung vom  3. Novem ber 2017 (BGBI. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 
 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntm achung vom  14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom  10. Februar 2023 (GVBl. S. 22) geändert worden 
ist. 
  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntm achung vom  21. Novem ber 2017 (BGBI. 
I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom  4. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 
  
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntm achung von 22. August 
1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom  9. Dezem ber 2022 (GVBI. S. 
674) geändert worden ist. 
  
Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom  23. Februar 2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U ), das 
zuletzt durch Gesetz vom  23. Dezem ber 2022 (GVBI. S. 723) geändert worden ist. 
  
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom  29. Juli 
2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  8. Dezem ber 2022 geändert worden ist. 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom  18. Dezem ber 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom  14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

 


